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Vorwort 

Vorwörter sind zwangsläufig unzureichend, wie das vorliegende zeigt: Es ist zu 
kurz, um allen Beteiligten den ihnen gebührenden Dank auszusprechen; es ist 
zu ungenau, um einen auch nur flüchtigen Einblick in den Entstehungszusam-
menhang des Werkes zu geben; und daher ist es wiederum zu lang, jedenfalls 
länger, als dies die Sache gebietet. 

Deshalb sei hier nur jener genannt, ohne den das Werk nicht nur in der 
vorliegenden Fassung, sondern wohl überhaupt nicht entstanden wäre: Prof. 
Dr. Otto Depenheuer. Die Arbeit ist während meiner Zeit als sein Assistent 
entstanden. Die vielfältigen Einblicke, Anregungen und Förderungen, die ich 
während dieser Zeit erfahren durfte, waren nicht allein Bedingung dieser Ar-
beit, sondern sind Motivation für vieles mehr. 

Mit der Arbeit wurde im Juli 2001 das Habilitationsverfahren an der Juristi-
schen Fakultät der Universität zu Köln eröffnet. Für die Mühe des Zweit-
gutachtens sowie für weitere wertvolle Anregungen danke ich Herrn Prof. Dr. 
Peter J. Tettinger. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat durch die Ge-
währung eines Druckkostenzuschusses die Veröffentlichung der Arbeit in der 
vorliegenden Form ermöglicht. Schrifttum und Rechtsprechung wurden dabei 
soweit berücksichtigt, als sie bis Ende 2001 erschienen sind. 

Köln, im Juli 2002 Bernd Grzeszick 
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1. Teil 

Einführung 

I. Grundrechte, subjektive öffentliche Rechte, 
Rechtsschutz und Staatshaftung 

Grundrechte enthalten eine Grundentscheidung für das Verhältnis des einzel-
nen zur staatlich verfaßten Gemeinschaft. Der einzelne ist Inhaber von Rech-
ten gegenüber dem Staat, der sich aus der Garantie dieser Rechte legitimiert. 
Der Verfassungsgeber des Grundgesetzes hat diese Bedeutung der Grund-
rechte konsequent umgesetzt. Grundrechte sind als unmittelbar geltendes 
Recht elementarer Bestandteil des geltenden deutschen Verfassungsrechts. Die 
umfassende Grundrechtsbindung aller staatlichen Gewalt ist eines der prägen-
den Elemente des Grundgesetzes. Die Entscheidung für eine dem einfachen 
Recht übergeordnete Grundrechtsbindung gilt gegenüber Legislative, Exeku-
tive und Judikative und ist in ihren Grundsätzen als unabänderlich festge-
schrieben. 

Die Grundrechte sind justiziell in zweifacher Hinsicht abgesichert. Zum 
einen durch die Verfassungsbeschwerde, die von jedermann mit der Behaup-
tung erhoben werden kann, in einem seiner Grundrechte oder grundrechts-
gleichen Rechte verletzt zu sein. Zum anderen durch die verfassungsrechtliche 
Garantie, daß im Falle der Verletzung von individuellen Rechten durch die 
öffentliche Gewalt der Rechtsweg offensteht. Diese Garantie wird vor allem 
durch den verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegen rechtswidrige Ein-
griffe der öffentlichen Gewalt in Rechte der Bürger erfüllt. Die verfassungs-
rechtliche Rechtsschutzgarantie und die allgemeinen Rechtsschutzregelungen 
gelten aber nicht nur für die Grundrechte, sondern erfassen grundsätzlich sämt-
liche subjektiven öffentlichen Rechte. Der Bürger kann grundsätzlich gegen 
jede Verletzung seiner Rechte gerichtlichen Schutz verlangen. 

Im Vergleich zu diesen Entscheidungen für eine umfassende Grundrechts-
bindung und einen ausgedehnten gerichtlichen Schutz der individuellen Rechte 
der Bürger gegenüber dem Staat bietet das Recht der staatlichen Ausgleichs-
und Ersatzleistungen, das Staatshaftungsrecht, ein gänzlich anderes Bild. Ne-
ben dem tradierten Amtshaftungsanspruch wegen rechtswidrigen schuldhaften 
Verhaltens eines Beamten gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Ansprüche, 
die aus verschiedenen Rechtsquellen entstehen, nur partiell kodifiziert sind und 
im übrigen im Wege des Richterrechts begründet werden: Ansprüche auf Un-
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terlassung, auf Beseitigung und auf Entschädigung der Folgen rechtsverletzen-
den hoheitlichen Handelns, Ansprüche wegen enteignender oder enteignungs-
gleicher Eingriffe in Eigentum, Ansprüche wegen Aufopferung bestimmter 
nicht vermögenswerter Rechte, Ansprüche aus verwaltungsrechtlichen Schuld-
verhältnissen, Ansprüche mit dem Charakter einer Gefährdungshaftung und 
Ansprüche aus sozialstaatlich motivierten Ausgleichsregelungen. Die verschie-
denen staatshaftungsrechtlichen Ansprüche sind in Begründung und Gehalt 
jeweils auf bestimmte Konstellationen beschränkt. Auch soweit die staats-
haftungsrechtlichen Ansprüche an die Verletzung eines Individualrechts an-
knüpfen, werden sie deshalb - im Gegensatz zur umfassenden Grundrechts-
bindung und dem allgemeinen Individualrechtsschutz - als von vornherein 
eingeschränkter, partieller Rechtsschutz verstanden. 

Wegen dieses grundlegenden Unterschiedes zwischen der Gewährung und 
dem allgemeinem Schutz der Individualrechte einerseits und den Staatshaf-
tungsansprüchen andererseits werden die beiden Rechtsbereiche regelmäßig als 
dogmatisch eigenständig betrachtet. Die Abgrenzung wird anhand einer Un-
terscheidung zwischen der rechtsverletzenden Maßnahme selbst und den weite-
ren Folgen durchgeführt. Dem allgemeinen Rechtsschutz werden die Ansprüche 
zugeordnet, die auf Abwehr des rechtsverletzenden staatlichen Verhaltens selbst 
gerichtet sind, während dem Staatshaftungsrecht die Ansprüche auf Wieder-
herstellung, Ausgleich oder Ersatz der davon zu unterscheidenden weiteren 
Folgen zugeordnet werden1. Die auf Abwehr eines bestimmten rechtswidrigen 
staatlichen Verhaltens gerichteten Ansprüche des allgemeinen Rechtsschutzes 
werden häufig auch als primärer Rechtsschutz bezeichnet, die staatshaftungs-
rechtlichen Ansprüche auf Ausgleich der weiteren Folgen staatlichen Verhal-
tens als sekundärer Rechtsschutz2. Der Begriff des Staatshaftungsrechts wird 
dabei sowohl für Ansprüche in Folge rechtmäßigen im Sinne primär nicht 
abwehrbaren staatlichen Verhaltens als auch für Ansprüche in Folge rechtswid-
rigen im Sinne primär abwehrbaren staatlichen Verhaltens verwendet3. 

1 B. Bender, Staatshaftungsrecht, 3. Auflage, 1981, S. 1; R. Steinberg/A. Lubberger, Auf-
opferung - Enteignung und Staatshaftung, 1991, S. 17 f., 27 f.; F. Ossenbühl, Staatshaftungs-
recht, 5. Auflage, 1998, S. 1 f.; H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Auflage, 1999, 
Vor §25 Rn. 1. 

2 M. Morlok, DV 25 (1992), S. 371, 374ff.; W. Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und 
Eigentum, 1994, S. 71 ff., 85ff.; F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 295, 
300ff.; jew. m.w.N. 

3 Zum Begriff des Staatshaftungsrechts M. Jasckinski, Der Fortbestand des Anspruchs aus 
enteignendem Eingriff, 1997, S. 16; F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 1 f.; 
jew. m. w. N. 
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II. Das Problem: Die Dogmatik des Staatshaftungsrechts 

Trotz der Unterschiede zwischen der Normierung von Individualrechten, de-
ren allgemeinem gerichtlichen Schutz und den staatshaftungsrechtlichen An-
sprüchen besteht für die Rechtsgebiete ein gemeinsamer Anknüpfungspunkt: 
die Begründung von Ansprüchen aus der Verletzung eines individuellen Rechts 
des Bürgers gegenüber dem Staat. Der Bürger wird sowohl durch den allgemei-
nen Rechtsschutz als auch durch das Staatshaftungsrecht gegen Verletzungen 
seiner Individualrechte geschützt, indem er als Reaktion auf die Verletzung 
seiner Rechte Ansprüche gegen den Staat erhält. Wie der allgemeine Rechts-
schutz umfaßt das Staatshaftungsrecht Ansprüche des einzelnen Bürgers ge-
genüber dem Staat. Es kann damit solche Rechtspositionen schützen, die dem 
Bürger gegenüber dem Staat zur eigenen Geltendmachung zugewiesen sind: 
Grundrechte bzw. subjektive öffentliche Rechte. Aus der Perspektive der Indi-
vidualrechte sind die Staatshaftungsansprüche deshalb Teil der Regeln zum 
rechtlichen Schutz individueller Rechte des Bürgers gegen den Staat. 

Uber diesen grundlegenden Zusammenhang geraten die Grundrechte zu 
einer Herausforderung für das Staatshaftungsrecht. Die im Grundgesetz ver-
bürgte Anerkennung der Grundrechte als verbindliche Rechte der Bürger ge-
genüber aller staatlicher Gewalt4 sowie das Verständnis von Art. 2 Abs. 1 GG 
als Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit5 stellen die tradierten Nor-
men des Staatshaftungsrechts in einen neuen verfassungsrechtlichen Kontext. 
Die umfänglichen Wirkungen der Grundrechte, deren gerichtlicher Schutz 
sowie die Ausdehnung des allgemeinen Schutzes individueller Rechte stehen im 
Gegensatz zur tradierten staatshaftungsrechtlichen Dogmatik, die Unrechts-
reaktionsansprüche sowohl grundsätzlich als auch im Ergebnis nur in begrenz-
tem Maß zuläßt. Insbesondere die Amtshaftung, die zur Zeit der Weimarer 
Reichsverfassung von Walter Jellinek noch als »ultima ratio des Rechtsstaates«6 

charakterisiert wurde7, ist unter dem Grundgesetz zu einer Regelung geraten, 
deren »Konstruktion staatstheoretisch wie verfassungsrechtlich untragbar« sei8. 

Das Spannungsverhältnis zwischen der umfassenden Grundrechtsbindung 
der staatlichen Gewalt sowie dem allgemeinen Schutz der Bürgerrechte einer-
seits und den nur partiell schützenden Ausgleichs- und Ersatzansprüchen an-
dererseits ist nicht nur im Bereich des Staatshaftungsrechts zu beobachten, 

4 Dazu nur K. A. Bettermann, in: ders./H. C. Nipperdey/U. Scheuner (Hrsg.), Die Grund-
rechte, Band III/2, 1959, S. 852. 

5 BVerfGE 6,32 (36 ff.). Dazu C. Starck, in: H. v. Mangoldt/F. Klein/C. Starck (Hrsg.), GG 
I, 4. Auflage, 1999, Art. 2 Rn. 8 ff. m.w.N. 

6 W. Jellinek, Verwaltungsrecht, 3. Auflage, 1931, S. 321, 325. 
7 Allerdings gab es auch zeitgenössische Kritik an der Amtshaftung, z. B. W. Hofacker, 

AcP 118 (1920), S. 281, 349, der die Regelung der Amtshaftung als »schlechtest konstruierten, 
dazu für das Volk unverständlichsten aller Rechtssätze« bezeichnete. 

8 F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 6 in Anlehnung an R. Bartlsperger, 
NJW 1968, 1697. 
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sondern tritt auch in anderen Bereichen der Fehlerfolgen- bzw. Sanktions-
regelungen auf, wie zum Beispiel dem Verwaltungsverfahrensrecht mit seinen 
verschiedenen Unbeachtlichkeits- und Heilungsregelungen. Das Staatshaftungs-
recht ist insoweit kein Sonderfall. Es ist aber der Bereich, in dem die dogmati-
schen Probleme besonders markant hervortreten, und zwar aus mehreren Grün-
den: Der Bestand expliziter staatshaftungsrechtlicher Normen ist gering, die 
Amtshaftung ist den historischen Ursprüngen der Staatshaftung besonders 
stark verhaftet, viele Ansprüche sind im Wege des Richterrechts geschaffen 
worden und die positiv-rechtliche Aufspaltung des Rechtsweges zwischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit und Zivilgerichtsbarkeit hat das Potential für dog-
matische Widersprüchlichkeiten weiter erhöht. 

Vor diesem Hintergrund ist das Staatshaftungsrecht zu einem der komplexe-
sten Gebiete des deutschen öffentlichen Rechts geworden. Die historisch und 
teleologisch beeinflußten Auslegungen expliziter Staatshaftungsnormen sowie 
die zahlreichen richterrechtlichen Rechtsfortbildungen haben zu einem dog-
matischen Flickenteppich unterschiedlichster Ansprüche und Rechtsgrundsät-
ze geführt. Die Pläne zu einer Reform des Staatshaftungsrechts sind zwar auch 
nach dem Scheitern des Staatshaftungsgesetzes von 1981 nicht versiegt, und für 
die Staatshaftung wurde mittlerweile eine konkurrierende Zuständigkeit des 
Bundes geschaffen. Ein neuer Gesetzesentwurf ist aber zur Zeit nicht absehbar. 
Der gegenwärtige Zustand des deutschen Staatshaftungsrechts ist weiterhin 
defizitär. Die erforderliche dogmatische Bewältigung der Vielfalt staatshaf-
tungsrechtlicher Ansprüche steht noch aus9. 

III. Die Aufgabe: Eine Rekonstruktion 
des Staatshaftungsrechts aus der Verfassung 

Es gilt den staatshaftungsrechtlich relevanten Gehalt von Rechtsnormen mit 
theoretisch wie praktisch hinreichender Klarheit zu bestimmen, nach Grund-
lagen, Voraussetzungen und Folgen auszuarbeiten, zueinander in Bezug zu 
setzen und voneinander abzugrenzen. Dabei hat bereits der einführende Pro-
blemaufriß die zentrale Bedeutung des Verfassungsrechts offengelegt. Die öffent-
lich-rechtliche Haftung des Staates gegenüber den Bürgern ist komplementäres 
Element des spezifischen Verhältnisses zwischen Bürgern und Staat und damit 
Spiegelbild der jeweiligen rechtlichen Verfaßtheit des Gemeinwesens. Die defi-
zitäre dogmatische Durchdringung des Staatshaftungsrechts ist deshalb nicht 
allein akademisch unbefriedigend und in der Praxis problematisch10. Sie wird 

9 Dazu F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 2 ff. 
10 Dazu nur: Der Bundesminister der Justiz/Der Bundesminister des Inneren (Hrsg.), 

Reform des Staatshaftungsrechts. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes. Staatshaftungs-
gesetz - Referentenentwürfe - , September 1976, S. 52 ff. 
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auch der staats- und verfassungstheoretischen Bedeutung des Rechtsgebietes 
nicht gerecht, denn die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit des Staates ge-
genüber den Bürgern ist unmittelbarer Ausdruck des jeweiligen Staats Ver-
ständnisses und seiner rechtlichen Verfassung. 

Aus diesem Grund wird zur dogmatischen Fundierung der staatshaftungs-
rechtlichen Ansprüche verschiedentlich auf das Verfassungsrecht zurückge-
griffen". Die Ansprüche werden unter anderem begründet aus der Rechts-
schutzgarantie12, dem Rechtsstaatsprinzip13, dem allgemeinen Gleichheitssatz14 

sowie den Freiheitsgrundrechten15. Insbesondere die Bedeutung der Grund-
rechte für die staatliche Unrechtshaftung wird kontrovers diskutiert16: Wäh-
rend die Grundrechte in der Literatur als Grundlage eines »umfassenden grund-
rechtlichen Schutzanspruchs«17 gesehen werden und ihre Wirkung in Form 
eines »Anspruchs auf Bewältigung öffentlich-rechtlicher Unrechtslasten prin-
zipiell auf das gesamte grundrechtlich geschützte Freiheitsspektrum«18 erstreckt 
wird, betont das Bundesverfassungsgericht, daß »eine umfassende unmittelbare 
Staatsunrechtshaftung ( . . . ) von Verfassungs wegen nicht gefordert« sei19. 

Eine Ableitung hinreichend bestimmter Ansprüche aus dem Verfassungs-
recht erfordert zwar erhebliche dogmatische Konkretisierungsarbeit20. Den-
noch ist die Frage, wie diese Ansprüche zu bestimmen sind, nicht nur akademi-
scher Natur21, sondern hat auch Relevanz für das praktische Ergebnis: Inhalt, 
Anwendungsbereich und normhierarchische Stellung der staatshaftungsrecht-

11 Zum folgenden sowie zu weiteren Ansätzen einer umfassenderen dogmatischen Fun-
dierung des Staatshaftungsrechts nur T. Schneider, Folgenbeseitigung im Verwaltungsrecht, 
1994, S. 34ff., 58ff.; F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 294ff.; H.-D. 
Sproll, in: S. Detterbeck/K. Windthorst/H.-D. Sproll, Staatshaftungsrecht, 2000, S. 222ff., 
382ff.; jew. m.w.N. 

12 Dazu nur D. Haas, System der öffentlich-rechtlichen Entschädigungspflichten, 1955, 
S. 59f., 63ff.; M. Heidenhain, Amtshaftung und Entschädigung, 1965, S. 141 f.; O. Bachof 
Die verwaltungsgerichtliche Klage auf Vornahme einer Amtshandlung, 2. Auflage, 1968, S. 
XIV (Vorwort). 

13 Dazu - für Ansprüche auf Unterlassung und Folgenbeseitigung - nur O. Bachof, Die 
verwaltungsgerichtliche Klage auf Vorname einer Amtshandlung, 1951, S. 86, 98 ff., 126 ff.; 
BVerwGE 69, 366 (370). 

14 Dazu - für Aufopferungsansprüche - nur F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 
1998, S. 130; W Schmidt, NJW 1999, 2847 ff. 

15 Dazu nurü. Naumann, in: GS für W. Jellinek, 1955, S. 391, 398; F. Weyreuther, Gutach-
ten B zum 47. DJT, 1968, S. 13, 85ff.; M. Redeker, DÖV 1987,194,196ff.; W.-R. Schenke, JuS 
1990, 370, 372f.; ders., NJW 1991, 1777ff.; BVerwG, DÖV 1971, 857, 858; BVerwG, NJW 
1989, 2484. 

16 Dazu F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 293ff. m.w.N. 
17 Dazu nur F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 286, 291 f., 298 ff. 
18 Dazu nur H.-D. Sproll, in: S. Detterbeck/K. Windthorst/H.-D. Sproll, Staatshaftungs-

recht, 2000, S. 225, 383 ff. 
19 BVerfG, NVwZ 1998, 271 f. (271, Leitsatz 1). 
20 E. Schmidt-Aßmann, in: T. Maunz/G. Dürig (Hrsg.), GG, Art. 19 IV (Stand: Januar 

1985) Rn. 285; F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 298. 
21 So aber R. Gröschner, Die Verwaltung 30 (1997), S. 301, 330. 
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liehen Ansprüche hängen von deren Rechtsgrundlagen ab22. Zudem sind die 
Grundlagen des Staatshaftungsrechts von einem - erst noch zu erlassenden -
Staatshaftungsgesetz insoweit unabhängig, als sie aus dem Verfassungsrecht 
folgen, denn einfachgesetzliche Regelungen sind an die Vorgaben des Verfas-
sungsrechts gebunden, nicht umgekehrt. Der Schwerpunkt der weiteren Un-
tersuchung liegt deshalb im Verfassungsrecht. Es wird der Frage nachgegangen, 
welche Aussagen dem Grundgesetz für die dogmatischen Grundlagen des deut-
schen Staatshaftungsrechts zu entnehmen sind. 

Mit dieser Frage wird häufig die Perspektive einer systematischen Ordnung 
des Staatshaftungsrechts23 verbunden. Der Sichtweise, die Ansprüche des Staats-
haftungsrechts als Teil eines Systems des öffentlich-rechtlichen Nachteilsaus-
gleichs24 zu begreifen, wird dabei kritisch begegnet. Der Gedanke eines Sy-
stems staatlicher Ersatzleistungen solle nicht dazu führen, die rechtspositiven 
und dogmatischen Verschiedenheiten der Rechtsgrundlagen staatshaftungs-
rechtlicher Ansprüche zu überspielen25. Angesichts dieser Unterschiede sei 
zweifelhaft, ob sinnvollerweise von einem System der öffentlich-rechtlichen 
Ersatzleistungen gesprochen werden könne26. Im Ergebnis wird die Funktion 
systematisierender Prinzipien, Übersichtlichkeit und Konsistenz des Rechts 
und damit - auf der Grundlage und in den Grenzen der gesetzten Normen -
Voraussehbarkeit insbesondere gerichtlicher Entscheidungen herzustellen, für 
das Staatshaftungsrecht in Abrede gestellt: »Im Staatshaftungsrecht gilt mehr 
als anderswo, daß das Recht aus dem Fall geschöpft und weiterentwickelt und 
nicht aus übergeordneten Prinzipien deduziert wird.«27 . 

Dennoch wird an gleicher Stelle betont, »daß die Haftungsinstitute zum 
einen aus einem am praktischen lebendigen Konflikt sich entzündenden Ent-
schädigungsbedürfnis entstanden und zum anderen durchweg auf elementare 
und evident einsehbare Grundsätze zurückzuführen sind (. . .) . Es ist für die 
Einarbeitung und das Verständnis des Staatshaftungsrechts entscheidend wich-
tig, sich diese Konfliktsituationen am historisch aufgetretenen Fall zu verge-
genwärtigen und das grundlegende Rechtsprinzip zum Ausgangspunkt der 
weiteren Überlegungen zu machen. Zu leicht gehen diese Urgründe der gelten-

22 So am Beispiel des Folgenbeseitigungsanspruchs K. Sobota, Das Prinzip Rechtsstaat, 
1997, S. 227f.; F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 297ff. m.w.N. 

23 Dazu nur K. Stern, Staatsrecht I, 2. Auflage, 1984, S. 855; F. Scboch, VerwArch. 79 
(1988), S. l , insbes.Fn. 1; T. Schneider, Folgenbeseitigung im Verwaltungsrccht, 1994, S. 18f.; 
H.-D. Sproll, in: S. Detterbeck/K. Windthorst/H.-D. Sproll, Staatshaftungsrecht, 2000, S. 224f., 
383 ff., insbes. S. 385 f. 

24 Begriff des öffentlich-rechtlichen Nachteilsausgleichs nach O. Mayer, Deutsches Ver-
waltungsrecht, Band 2, 1. Auflage, 1896, S. 345 ff. Vgl. zum Begriff auch BSGE 49, 76 (78). 

25 Dazu nur M. Heidenhain, Amtshaftung und Entschädigung aus enteignungsgleichem 
Eingriff, 1965, S. 84 ff.; kritisch auch aus der Perspektive eines grundrechtlich begründeten, 
umfassenden Folgenbeseitigungsanspruchs M. Redeker, DOV 1987, 194, 197. 

26 G. Dürig, in: T. Maunz/G. Dürig (Hrsg.), GG, Art. 3 Abs. 1 (Stand: 1973) Rn. 60. 
Anders K. Stern, Staatsrecht I, 2. Auflage, 1984, S. 855 Fn. 577. 

27 F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 3. 
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den Anspruchsinstitute ( . . . ) im undurchdringlichen Dickicht der zunehmen-
den Differenzierungen verloren.«28. In diesem Sinne lautet die zu bewältigende 
Aufgabe: Klärung der dogmatischen Grundlagen des Staatshaftungsrechts im 
Wege einer Rekonstruktion aus dem geltenden Recht. 

IV. Der Gang der Untersuchung 

Aus der Aufgabe folgt der Gang der Untersuchung. Zunächst wird die histo-
rische Entwicklung des Verhältnisses von Bürgerrechten, Rechtsschutz und 
Staatshaftungsrecht in Deutschland skizziert (2. Teil). Anschließend wird der 
gegenwärtige Entwicklungsstand des deutschen Staatshaftungsrechts in Recht-
sprechung und Literatur dargestellt (3. Teil). 

Die nachfolgende Analyse des gegenwärtigen dogmatischen Entwicklungs-
standes (4. Teil) gelangt zu der Erkenntnis, daß Begründung und Ausgestaltung 
von Ansprüchen sowohl im Bereich des primären Rechtsschutzes gegenüber 
dem Staat als auch im Bereich des Staatshaftungsrechts regelmäßig an die Ver-
letzung subjektiver Rechte anknüpfen. Die subjektiv-rechtlichen Anforderun-
gen an staatliches Verhalten haben danach nicht nur als Voraussetzung rechtmä-
ßigen Staatshandelns Bedeutung: Verletzungen der subjektiven Rechte führen 
auch zu Ansprüchen, die als Reaktion auf die Verletzung der subjektiven Rech-
te verstanden werden können29. Zur Lösung der dogmatischen Probleme des 
Staatshaftungsrechts wird deshalb eine Rekonstruktion des Staatshaftungs-
rechts aus den subjektiven Rechten der Bürger gegenüber dem Staat vorge-
schlagen. Dies erfordert, die subjektiven Rechte der Bürger auf ihre Bedeutung 
als Grund und Grenze staatshaftungsrechtlicher Ansprüche zu untersuchen. 

Die weitere Erörterung ist zunächst auf die Grundrechte ausgerichtet. Es 
wird untersucht, ob diese taugliche Grundlage einer Dogmatik des Staatshaf-
tungsrechts sein können (5. Teil). Die Frage, wieweit den Grundrechten Aussa-
gen hinsichtlich der staatshaftungsrechtlichen Ansprüche zu entnehmen sind, 
führt über die Konstruktion der verfassungsrechtlichen Rechtfertigungslast für 
Freiheitseingriffe zur verfassungstheoretischen Fundierung der Grundrechte. 
Eine Reflexion der staatstheoretischen Grundlagen zeigt, daß die Grundrechte 
in ihren Wirkungen nicht auf einen Schutz vor bestimmten Grundrechtsver-
letzungen beschränkt sind, sondern grundsätzlich umfassenden Schutz der pri-
vaten Freiheit vermitteln. Dies betrifft auch das Staatshaftungsrecht. In der 
Konsequenz dieser Überlegungen liegt die Umkehrung des traditionellen, dem 
Privatrecht ähnlichen, aktionenrechtlichen Verständnisses der Staatshaftung: 

28 F. Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Auflage, 1998, S. 3. 
29 So auch K. A. Bettermann, in: ders./H. C. Nipperdey/U. Scheuner (Hrsg.) , Die Grund-

rechte, Band III/2, 1959, S. 852; E. Schmidt-Aßmann, in: T. Maunz/G. Dürig (Hrsg.), GG, 
Art. 19 IV (Stand: Januar 1985) Rn. 281. 
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im Bereich der Grundrechte besteht bei Rechtsverletzungen ein grundsätzlich 
umfassender haftungsrechtlicher Schutz. 

Auf diesen Grundlagen aufbauend sollen die Ansprüche des Staatshaftungs-
rechts als Rechtsverletzungsreaktionen dogmatisch entfaltet werden (6. Teil). 
Dazu wird untersucht, ob der staatstheoretisch ermittelte Gehalt der Grund-
rechte im Rahmen des geltenden Rechts hinreichende Grundlage einer Dogmatik 
des Staatshaftungsrechts sein kann. Zunächst werden die Vorgaben des weiteren 
Verfassungsrechts, wie zum Beispiel Gewaltenteilung und Parlamentsvorbe-
halt, für das Verhältnis der Grundrechte zu den Staatshaftungsansprüchen der 
Bürger gegenüber dem Staat herausgearbeitet. Insbesondere wird untersucht, 
wieweit Ansprüche im Wege richterrechtlicher Rechtsfortbildung geschaffen 
werden können. Danach werden die Haftungsansprüche in Folge rechtmäßiger 
Grundrechtseingriffe erläutert. Anschließend wird geklärt, ob diese dogmati-
schen Grundzüge auf einfachrechtlich bestimmte subjektive Rechte des Bür-
gers gegen den Staat übertragbar sind. Abschließend wird der Einfluß des 
europäischen Gemeinschaftsrechts auf das deutsche Staatshaftungsrecht erläu-
tert (7. Teil). 

Die Untersuchung verfolgt das Ziel, eine dogmatische Grundlegung der 
Staatshaftung zu entwickeln, die an die allgemeine Dogmatik des öffentlichen 
Rechts anknüpft. Gegensätze sowohl innerhalb des Staatshaftungsrechts als 
auch im Verhältnis zwischen dem Staatshaftungsrecht und dem sonstigen Schutz 
individueller Rechte der Bürger vor staatlicher Verletzung sollen zumindest 
erklärt, möglicherweise aufgelöst werden. Der Ansatz, Staatshaftungsansprüche 
aus den subjektiven Rechten des Bürgers gegenüber dem Staat zu rekonstruie-
ren, gestattet zum einen, diese Rechte als gemeinsamen dogmatischen Anknüp-
fungspunkt zu nehmen, ohne die positiv-rechtlichen Differenzierungen zwi-
schen verschiedenen Individualrechten, dem primären Rechtsschutz und dem 
Staatshaftungsrecht zu überspielen. Zum anderen gibt die Untersuchung Aus-
kunft über die konkrete Reichweite der Ansprüche: Welche Folgen Gegen-
stand eines Verletzungsreaktionsanspruchs sind, ist auf der Grundlage der 
normpositiven Ausgestaltung der Rechtsgebiete zu ermitteln. 

Verbleibende Friktionen können Anregungen für künftige Reformen des 
Staatshaftungsrechts geben. Soweit der Schutz individueller Rechte durch staats-
haftungsrechtliche Ansprüche auf das Verfassungsrecht zurückgeführt wird, 
verdeutlicht die Untersuchung die verfassungsrechtlichen Vorgaben für Refor-
men und deren Grenzen. Die Grundrechte binden den einfachen Gesetzgeber, 
der Einschränkungen grundrechtlicher Positionen rechtfertigen muß. Die ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen des Staatshaftungsrechts werden deshalb auch 
beim Erlaß eines Staatshaftungsgesetzes zu beachten sein. 



2. Teil 

Historische Entwicklung von Bürgerrechten, 
Rechtsschutz und Staatshaftung 

Ansprüche des Bürgers gegenüber dem Staat als Reaktion auf eine Verletzung 
individueller Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat zu verstehen, setzt sol-
che Rechte des Bürgers voraus. Ein Blick auf die Entwicklung der Bürgerrechte 
in der neueren deutschen Verfassungsgeschichte belegt die staatstheoretische 
und rechtsdogmatische Verbindung zwischen diesen Rechten, deren allgemei-
nem Rechtsschutz und der Haftung des Staates gegenüber den Bürgern. Der 
zeitliche Werdegang des Staats- und Verfassungsrechts ist die Grundlage für ein 
Verständnis des gegenwärtigen Zustandes des deutschen Staatshaftungsrechts. 
Die historische Entwicklung von Bürgerrechten, Rechtsschutz und Staats-
haftung ist deshalb von zentraler Bedeutung für eine Rekonstruktion des Staats-
haftungsrechts. Diese Entwicklung wird im folgenden beginnend mit der Zeit 
des Absolutismus und des aufgeklärten Naturrechts (1. Kapitel) über den Kon-
stitutionalismus (2. Kapitel), den Spätkonstitutionalismus (3. Kapitel) und die 
Weimarer Reichsverfassung (4. Kapitel) bis zum Nationalsozialismus (5. Kapi-
tel) dargestellt. 



1. Kapitel 

Absolutismus und aufgeklärtes Naturrecht 

A. Landesherrschaft und Bürgerrechte: 
Ius eminens versus iura quaesita 

Die rechtlichen Beziehungen zwischen Territorialherrscher und Herrschafts-
unterworfenen1 waren im Absolutismus von der einheitlichen und grundsätz-
lich umfassenden Herrschaftsgewalt des Territorialherren2 über die Unterta-
nen3 geprägt, die als ius eminens bezeichnet wurde. Das ius eminens basierte 
zwar auf der Idee einer aufgeklärten und vernünftigen Herrschaft. Innerhalb 
dieser Herrschaft gab es aber weder umfassende noch originäre Individualrech-
te der Untertanen. Die Anerkennung von Bürgerrechten gegenüber der hoheit-
lichen Macht war durch das vordringende aufgeklärte Naturrecht zunächst 
nicht ausgeweitet worden, im Gegenteil: Da die Vorstellung einer vernunft-
gebundenen Herrschaft mit der Rezeption des Souveränitätsbegriffes einher-
ging, war mit dem Vernunftrecht zunächst eine rechtliche Verfestigung und 
Aufwertung der Position des Landesherrschers gegenüber seinen Untertanen 
verbunden4. Der absolutistische, souveräne Herrscher war nicht auf die Wah-
rung der bestehenden Rechte beschränkt, sondern konnte mit dem Ziel der 
Förderung des Gemeinwohls, der salus publica, seine Macht in Form des lan-
desherrlichen Regiments zu Lasten der Untertanen ausdehnen5. 

Individuelle Rechte der Herrschaftsunterworfenen gegenüber dem Territo-
rialherren6 bestanden deshalb lediglich als einzelne und jeweils besonders be-
gründete Rechte7. Diese wurden als iura quaesita bezeichnet. Der Begriff um-

1 Dazu G. Birtsch (Hrsg.), Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spät-
bürgerlichen Gesellschaft, 1987, insbesondere die Beiträge von B. Sutter (S. 17 ff.), W. Schulze 
(S. 161 ff.) und C. Link (S. 215ff.). 

2 Dazu E.-W. Böckenförde, Gesetz und gesetzgebende Gewalt, 2. Auflage, 1981, S. 53ff. 
Zu dieser Charakterisierung der Herrschaftsgewalt kritisch H. Bauer, Geschichtliche Grund-
lagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, 1986, S. 38, 41 f. 

3 Zum Begriff M. Stolleis, in: R. Vierhaus (Hrsg.), Bürger und Bürgerlichkeit im Zeitalter 
der Aufklärung, 1981, S. 65 ff. 

4 E.-W. Böckenförde, Gesetz und gesetzgebende Gewalt, 2. Auflage, 1981, S. 53ff. 
5 Dazu H.-P. Bull, Staatsaufgaben, 2. Auflage, 1977, S. 20 f. 
6 H. Bauer, Geschichtliche Grundlagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, 

1986, S. 22 ff. 
7 R. Ogorek, in: J. Kocka (Hrsg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäi-

schen Vergleich. Band 1, 1988, S. 372, 375f. 
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